
 

 

� � � � � � � � � 	 
 	 � � 
 � � � � � � � 	 
 	 � � � 
 � � � � � � � � 	

Nr. 06   12.03.2008 

Die Pläne der Bundesre-
gierung zur Pflegeversi-
cherung sind keine Re-
form, sondern bestenfalls 
ein Reförmchen. Leidtra-
gende dieser politischen 
Mutlosigkeit sind pflege-
bedürftige Menschen und 
Pflegende. Vor allem 
CDU und CSU betreiben 
eiskalte Klientelpolitik zu 
Gunsten privater Versi-
cherungsunternehmen. 
Die durchaus richtigen 
Ansätze in der Reform 
zur Verbesserung von 
Leistungen und Qualität 
in der Pflege bleiben 
Kleinigkeiten angesichts 
der riesigen Herausforde-
rungen. Die Reform 
krankt an einer chroni-
schen Unterfinanzierung.  
 
 
 

Bei jedem Pflegeskandal, 
der aufgedeckt wird, ist 
der öffentliche Aufschrei 
groß. Die Betroffenheits-
rhetorik der Politik auch. 
Riesige Aufgaben warten 
auf die Pflegeversiche-
rung: Die Zahl der Pfle-
gebedürftigen wird 
Schätzungen zu Folge 
bis 2020 von heute 
knapp 2 Mio. auf 3 Mio. 
steigen. Mit ihr die Kos-
ten. Moderne, flächende-
ckende Pflegeangebote, 
mehr Qualität und Men-
schenwürde in der Pfle-
ge, gute Arbeitsbedin-
gungen für die Beschäf-
tigten sind notwendig. 
Das alles kostet Geld, 
das in der privaten Pfle-
geversicherung liegt, weil 
es dort keinen sozialen 
und solidarischen Aus-
gleich mit finanziell 
Schwächeren gibt. Doch 
dazu schweigt die Bun-
desregierung. So sieht 
wahrer Reformstau aus. 

Die Reform der Sozialen Pfle-
geversicherung befindet sich 
zurzeit in der parlamentari-
schen Abstimmung. Was ist 
geplant? Was können Arbeit-
nehmer erwarten? 
 
 
Finanzierung - ungeklärt 
Das drängendste Problem in 
der Pflegeversicherung, die 
Finanzierung der Pflegekos-
ten, bleibt weiter ungelöst. 
Mutlos hat die Politik das 
Problem vertagt. Die Private 
Pflegeversicherung muss sich 
auch künftig nicht an der soli-
darischen Finanzierung des 
Pflegesystems beteiligen, 
Privatversicherte bleiben in 
ihrer Separatversicherung. 
Immerhin 3 Mrd. Euro mehr 
stünden dem Pflegesystem 
zur Verfügung, wenn es eine 
solidarische Bürgerpflegever-
sicherung für alle gäbe. 
Stattdessen wird ab 1. Juli 
2008 der Beitragssatz zur 
Pflegeversicherung um 0,25 
Prozentpunkte erhöht. Positiv: 
wenigstens die Arbeitgeber 
sind „mit im Boot“. Negativ: die 
Pflegeversicherung erhält nur 
geringe zusätzliche Mittel, um 
die steigenden Pflegekosten 
und notwendige Leistungsver-
besserungen zu finanzieren.  
 
Leistungsverbesserungen - 
halbherzig 
Weil das Finanzierungsprob-
lem ungelöst ist, werden alle 
Leistungsverbesserungen in 
ein finanzielles Zwangskorsett 
gepresst und nur halbherzig 
umgesetzt: 
 
• die seit 1995 starren Pflege-
sätze haben die Kaufkraft der 
Pflegeleistungen um 15% 
vermindert. Nun sollen die 
Geldleistungen bis 2012 stu-
fenweise angehoben und 
dann alle drei Jahre angepasst 

 

werden, die Anpassung ist 
jedoch minimal und kompen-
siert den Wertverlust nicht. 
Immer mehr Pflegebedürftige 
werden in die Sozialhilfe fallen, 
weil Pflegesätze, sinkende 
Renten und angerechnetes 
Einkommen von Ehepartner 
und Kindern nicht ausreichen, 
um die Pflegekosten zu be-
zahlen. Schon heute erhalten 
80.000 Pflegebedürftige in 
Bayern ergänzende Sozialhil-
fe.  
 
• Bisher erhalten Menschen 
mit eingeschränkter Alltags-
kompetenz keine oder nur 
geringe Leistungen aus der 
Pflegeversicherung. Zwar gibt 
es bisher geringe Sonderleis-
tungen für Demenzerkrankte, 
die von 460 Euro pro Jahr nun 
auf bis zu 2.400 Euro pro Jahr 
erhöht werden, doch bei der 
Einstufung in die Pflegestufen 
bleiben demenzbedingte Defi-
zite auch nach der Reform 
vorerst weiter unberücksich-
tigt.  
 

Unbezahlte Pflegezeit 
Eine wichtige Verbesserung 
für Arbeitnehmer wäre es, sich 
für eine gewisse Zeit von der 
Arbeit freistellen zu lassen, um 
pflegebedürftige Angehörige 
zu betreuen oder die Pflege zu 
organisieren. In dieser Zeit 
müssen Arbeitsplatz und Fa-
milieneinkommen gesichert 
sein.  
Mit der Reform soll es einen 
Anspruch auf Pflegezeit von 
bis zu sechs Monaten sowie 
eine zehntägige Kurzzeitfrei-
stellung zur Pflegeorganisation 
geben. In dieser Zeit müssen 
Arbeitnehmer allerdings auf 
ihren Lohn verzichten, so der 
Plan, was die Pflegezeit nur 
für wenige zur echten Option 
macht. Außerdem soll der 
Freistellungsanspruch nur für 
Arbeitnehmer gelten, die in 
Betrieben mit über 15 Be-
schäftigten arbeiten. Damit 
haben ca. 2,5 Mio. Arbeitneh-
mer in 550.00 Betrieben in 
Bayern von vornherein keinen 
Anspruch auf eine Pflegezeit.  

Reform der Pflegeversicherung 
 

Eine für alle 

 


